
Verhältnis zur Regionalplanung 

 

 

  Das regionale Raumentwicklungsprogramm WM liegt in der 4.Teilfortschreibung des Kapitels 6.5      
  Energie mit dem Stand April 2024 vor und weist Vellahn als Vorranggebiet (VR) Windenergie mit der   
  Nr. 40/24 mit 217 ha aus. Die Teilfortschreibung beinhaltet Festlegungen zur räumlichen Steuerung  
  der zukünftigen Energieversorgung in der Planungsregion Westmecklenburg, dazu gehören auch die  
  Windenergiegebiete/Windvorranggebiete. 
  Die Teilfortschreibung musste den seit 2022 geänderten rechtlichen Rahmenbedingungen Rechnung   
  tragen. Die bundesgesetzlichen Vorgaben wurden durch das Land MV ergänzt   und konkretisiert.  
  So wurden landesweit einheitliche, verbindliche Ausweisungskriterien sowie regionalisierte    
  Flächenbeitragswerte festgelegt. 

 

                        

  


